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Soldan Institut

Dokumentation bei
Zeitvergütungen
Im Jahr 2005 haben über 1.000 Rechtsanwälte dem Soldan
Institut für Anwaltmanagement e. V. Auskunft auf mehr als
50 Fragen zu ihren Gewohnheiten bei der Vereinbarung und
Abrechnung der Vergütung gegeben. Als Ergebnis liegen
nunmehr erstmals umfassende empirische Daten zur Vergü-
tung deutscher Rechtsanwälte vor*. Einzelne Aspekte der Stu-
die beleuchtet das Soldan Institut für Anwaltmanagement in
einer Serie von Kurzbeiträgen.

I. Rechtliche Ausgangslage

Bei Vereinbarung input-basierter Vergütungsmodelle, d. h.
solchen, bei denen der Mandant den Aufwand des Rechts-
anwalts in sein Mandat bezahlen muss, ist besonderes Augen-
merk auf eine sachgerechte mandatsbegleitende Dokumenta-
tion der in das Mandat investierten Arbeitsleistungen zu
richten. Eine sorgfältige Dokumentation ist unverzichtbar,
weil der Rechtsanwalt in einer Auseinandersetzung mit dem
Auftraggeber für den tatsächlichen Anfall der abgerechneten
Stunden beweispflichtig ist. Den entsprechenden Aufzeich-
nungen kommt nach § 416 ZPO als sonstigen privaten Urkun-
den erheblicher Beweiswert zu1. Welche Anforderungen an
die Erfassung/Dokumentation der aufgewandten Zeit bei ver-
einbartem Zeithonorar zu stellen sind, ist gesetzlich allerdings
nicht genauer geregelt. Der Rechtsanwalt muss seine Organi-
sation einerseits an einem immer möglichen späteren Vergü-
tungsrechtsstreit orientieren, der eine möglichst umfassende
und detailgenaue Dokumentation sinnvoll erscheinen lässt,
und andererseits berücksichtigen, dass die reine Zeiterfas-
sung und Dokumentation nicht mehr zur vertraglich geschul-
deten Mandatsbearbeitung gehört und deshalb nicht abge-
rechnet werden darf, also möglichst effektiv zu gestalten ist.

Idealerweise hält der Rechtsanwalt auf „Zeitblättern“
oder vergleichbaren EDV-gestützten Systemen2 fest, wie viele
Minuten er jeweils auf welche Angelegenheit mit welcher Tä-
tigkeit verwandt hat3. Allerdings hat die Rspr. es auch für
ausreichend gehalten, wenn sich nicht aus den Zeitnotizen
selbst ergibt, für welche Angelegenheit die notierte Zeit ver-
wandt worden ist, sondern erst durch nachvollziehbare spä-
tere Zuordnungen des Rechtsanwalts4. Allein die pauschale
Beschreibung der anwaltlichen Aufgaben und ohne genaue
Zuordnung der hierzu gefertigten „Stundenaufschriebe“ ist
nach der Rspr. aber nicht ausreichend (s. näher unten).

II. Dokumentationsverhalten der Anwaltschaft

1. Gesamtanwaltschaft

Für das Soldan Institut war von Interesse, erstmalig einen em-
pirisch gesicherten Befund über die Präferenzen der Anwalt-
schaft bei der Dokumentation ihrer Arbeitszeit zu gewinnen.
Um zu klären, welche Methoden vorrangig angewandt wer-
den, wurden die Befragten mit mehreren Antwortmöglichkei-
ten konfrontiert. 57 % antworten, dass sie durch kontinuierli-
che schriftliche Aufzeichnungen ihren zeitlichen Aufwand

dokumentierten. 28 % bedienen sich der Hilfe eines Compu-
terprogramms. 11 % dokumentieren durch seltene Mitschrif-
ten. 4 % beschränken sich auf bloße Schätzungen des zeitli-
chen Aufwandes.
Wie differenziert die Mehrheit der Anwälte – jene 85 %, die
kontinuierlich schriftlich oder durch ein Computerpro-
gramm dokumentieren – ihre Aufzeichnungen führen, ist
empirisch nicht nachgewiesen. Dass regelmäßig dokumen-
tiert wird, ist aus Sicht der Rspr. nicht ausreichend: Die
pauschale Beschreibung der anwaltlichen Aufgaben ohne ge-
naue Zuordnung der hierzu gefertigten „Stundenauf-
schriebe“ genügt nicht, da eine solche Form der Dokumenta-
tion keine Prüfung der Berechtigung der Arbeitsstunden
und keine Bewertung der Angemessenheit durch einen Ver-
gleich mit den gesetzlichen Gebühren ermöglicht5. Der Be-
weisantritt6 oder eine bloße Versicherung7 des Rechtsan-
walts, er habe eine bestimmte Anzahl von Stunden im
fraglichen Mandat aufgewendet, ist nicht ausreichend:
Kommt es zum Streit über die Berechtigung abgerechneter
Stunden, muss der Rechtsanwalt in der Lage sein, den Inhalt
der Mandate, die Aufgaben, die Ziele sowie die getroffenen
Maßnahmen im Einzelnen darzulegen8.

Aus diesen Vorgaben erhellt sich zugleich, dass 15 % der
Rechtsanwälte – jene, die ihren Aufwand lediglich gelegent-
lich aufzeichnen oder bloß schätzen – mit ihrem Dokumenta-
tionsverhalten auf ein Vabanque-Spiel einlassen, das in dem
Moment verloren ist, in dem es zu einer gerichtlichen Aus-
einandersetzung kommt: Das Managementprinzip, aus An-
lass von Zwischenabrechnungen oder bei Mandatsbeendi-
gung durch retrospektive Betrachtung Zeitvolumina mehr
oder weniger zielgenau zu rekonstruieren, findet vor Gericht
keine Unterstützung. Vielmehr sind bearbeitungsbegleitend
kontinuierliche Aufzeichnungen zu tätigen, aus denen sich
die bearbeitete Akte, die entfaltete Tätigkeit, das Datum der Tä-
tigkeit, die aufgewendete Zeit und der Leistungserbringer er-
geben.

MN Mitteilungen

Abb. 1: Erfassung des zeitlichen Aufwands

Erfassung...

* Die Gesamtstudie ist zum Anwaltstag 2006 unter dem Titel Hommerich/Kilian,
Vergütungsvereinbarungen deutscher Rechtsanwälte“ im Anwaltverlag in Buch-
form erschienen (ISBN 3-8240-5402-7, 15,– EUR).

1 HansOLG Hamburg MDR 2000, 1221.

2 Hierzu Schneider, Anwalt 6/2002, 36 ff.

3 LG München NJW 1975, 937, 938; ferner Schmidt, MDR 1974, 198.

4 HansOLG Hamburg MDR 2000, 1221.

5 OLG Karlsruhe NJW-RR 2001, 854.

6 OLG Karlsruhe NJW-RR 2001, 854.

7 LG Kleve JurBüro 1995, 158.

8 OLG Karlsruhe NJW-RR 2001, 854. Hat der Rechtsanwalt seinen tatsächlich er-
brachten Zeitaufwand nachvollziehbar dargelegt, hat der Auftraggeber den Zeit-
aufwand des Rechtsanwalts zu widerlegen; OLG Hamm AGS 2002, 268, 269.
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2. Differenzierte Betrachtungsweise

Bei einer nach Kanzleigrößen differenzierenden Betrachtung
ergibt sich, dass kontinuierliche schriftliche Aufzeichnungen
am häufigsten in Sozietäten mit 6 bis 10 Anwälten anzutref-
fen sind. Weniger als die Hälfte der Sozietäten mit mehr als
10 Anwälten verwenden diesen Form der Dokumentation. In
diesem Kanzleityp finden vor allem Computerprogramme –
verglichen mit den anderen Kanzleitypen am häufigsten –
Verwendung. 67 % der größten in der Befragung erfassten
Sozietäten greifen auf entsprechende Software zurück. Zum
Vergleich: Nur 20 % der Einzelkanzleien nutzen computer-
basierte Erfassungsmethoden. Je mehr Anwälte in einer So-
zietät arbeiten, desto häufiger wird auf Computer zur Erfas-
sung des zeitlichen Aufwands zurückgriffen. Eine Erklärung
ist nahe liegend: Computerprogramme ermöglichen bei ar-
beitsteiliger Mandatsbearbeitung durch verschiedene Man-
datsträger und in relativ arbeitsintensiven Mandaten eine
zentrale Zeiterfassung und Kostenkontrolle. Der Einzel-
anwalt mag eher darauf vertrauen, sogar durch nur gelegent-
liche Aufzeichnungen den Überblick bewahren. 17 % der Ein-
zelanwälte greifen jedenfalls auf diese Methode zurück, 6 %
von ihnen schätzen die aufgewendete Zeit. Lediglich in 2 bis
4 % der Sozietäten wird auf diese Weise verfahren.
Stärker auf gewerbliche Mandantschaft ausgerichtete Kanz-
leien verwenden zur Erfassung des zeitlichen Aufwandes mit
37 % zu einem höheren Prozentsatz Computerprogramme;
der Vergleichswert der eher auf Privatmandate konzentrier-
ten Kanzleien liegt bei 22 %. Die sich auch in der Erwartung
detaillierter Dokumentation äußernde Sensibilität gewerb-
licher Mandanten in Vergütungsfragen9 führt hier ersichtlich
zu professionellen Strukturen auf Seiten des anwaltlichen
Vertragspartners. Dies erklärt, warum strategisch auf ge-
werbliche Mandanten ausgerichtete Anwälte vergleichsweise
weniger auf eine schriftliche Dokumentation oder auf eine
grobe Schätzung des Zeitaufwandes zurückgreifen. Dennoch
ist die schriftliche Erfassung der Arbeitszeit auch in eher ge-
werblich orientierten Kanzleien häufiger anzutreffen als die
computertechnische Erfassung.

III. Ausblick

Wer einmal die Klageschrift eines niederländischen Rechts-
anwaltskollegen – in unserem Nachbarland werden fast aus-
schließlich Stundensätze verrechnet – in einer Vergütungs-
streitigkeit studiert hat und hierbei überrascht war, wie
akribisch selbst kürzeste Verrichtungen beschrieben, gerecht-
fertigt und nachgewiesen werden, mag ein Gefühl für die
Wichtigkeit der mandatsbegleitenden Dokumentation der an-
waltlichen Tätigkeit in einer Rechtsordnung bekommen ha-
ben, die bereits heute in wesentlich stärkerem Maß auf input-
basierte Vergütungsmodelle setzt als Deutschland. In
Deutschland mangelt es – anders als für die Abrechnung ge-
setzlicher Gebühren (§ 10 RVG) – bislang an genauen Vor-
gaben von Gesetzgeber und Rechtsprechung, wie ein Zeitho-
norar gegenüber dem Mandanten abzurechnen ist. Bemüht
man die Erfahrungen des Auslands, zeigen sich die besonde-
ren Herausforderungen, vor denen die deutsche Anwaltschaft
steht: So wird in den USA grundsätzlich eine genaue Spezifi-
zierung der einzelnen Arbeitsschritte verlangt („itemization“),
die sich nicht nur auf die Vornahme einer bestimmten Hand-
lung („Telefonat“, „Schreiben“, „Besprechung“ o. ä.), sondern
auch auf ihren Inhalt beziehen muss. Unspezifizierte Ein-
träge („cryptic entries“) werden von den Gerichten zumeist
ohne Weiteres aus der Rechnung herausgekürzt. Die auf diese
Weise erzwungene Transparenz der anwaltlichen Tätigkeit im
Mandat hat in den USA zu einem bemerkenswerten Ge-
schäftsmodell geführt – dem „legal fee management“. Speziali-
sierte Unternehmen bieten „legal bill reviews and audits“ an,
also die kritische Überprüfung von Anwaltsrechnungen mit
dem Ziel, Abrechnungen auf Ungenauigkeiten und Fehler zu
überprüfen10. Dass sich solche Dienstleistungen in den USA
seit langem am Markt halten können, belegt, dass die Abrech-
nungspraxis der Anwaltschaft verbesserungsfähig ist.

Vorschau: Der nächste Bericht aus dem Soldan Institut wird sich mit dem
Aufeinandertreffen von materiell-rechtlichen Kostenerstattungsansprüchen und
Zeithonoraren befassen.

MN Mitteilungen

Abb. 2: Erfassung des zeitlichen Aufwands nach Kanzleigr1ße Abb. 3: Erfassung des zeitlichen Aufwands nach Mandatsstruktur

Projektteam: Prof. Dr. Christoph Hommerich,
Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian,
Dipl.-Soz. Heike Jackmuth Mag. rer. publ.,
Thomas Wolf, M.A.
Hommerich und Kilian sind Vorstand des Soldan Instituts f4r Anwaltmanagement
e. V.. Jackmuth und Wolf sind dort wiss. Mitarbeiter.
Ansprechpartner: Rechtsanwalt Dr. Matthias Kilian, kilian@soldaninstitut.de.

Erfassung... Erfassung...

9 Vgl. etwa die Ergebnisse einer Befragung von rund 150 Unternehmen, o. Verf.,
JuVE 3/2006, 8 f.

10 Ein bekannter Anbieter ist unter dem bezeichnenden Namen „The Devil’s Advo-
cate“ am Markt tätig. Mandanten und Kanzleipersonal haben u. a. die Möglichkeit,
Kanzleien anzuschwärzen, die sich dem Verdacht unredlicher Abrechnung aus-
gesetzt sehen („whistleblowing“). Die Auditoren entdecken in 5–10 % aller Rech-
nungen offensichtlich betrügerisches Abrechnungsverhalten und in weiteren
25–35 % aller Fälle zumindest zweifelhaftes Honorargebaren, Rhode, In The Inte-
rest Of Justice – Reforming the Legal Profession (2000), S. 169.
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